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ÖFFNUNGSZEITEN 
WERTSTOFFHOF:

Samstag, 14. und 21.02.2026
jeweils 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr

BLUTSPENDEN:

Freitag, 06.02.2026
16.00 - 20.00 Uhr
Weismain, 
Abt-Knauer-Grundschule
Bürgermeister-Rothlauf-Str. 8-10

Montag, 23.02.2026
15.00 - 20.00 Uhr
Lichtenfels, Stadthalle
Schützenplatz 10

Mit der 5. Jahreszeit 
hält auch in Redwitz 
und Marktgraitz wieder 

fröhliche Faschingsstimmung 
Einzug. Die vielfältigen 

          Veranstaltungen unter kreativen 
und ideenreichen Mottos bieten 

zahlreiche Gelegenheiten für Begegnungen und 
gemeinsame Erlebnisse für Jung und Alt.

Ein herzlicher Dank gilt allen Vereinen, Ausrichtern sowie den 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die mit großem 
Engagement und viel Herzblut diese Veranstaltungen in 

unseren Gemeinden ermöglichen. 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingela-
den, die Angebote zu nutzen, mitzufeiern und die 

5. Jahreszeit in Redwitz und Marktgraitz 
gemeinsam zu genießen.

In diesem Sinne: 

Helau und ein
e fröhliche 

Faschingszeit!
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SENIORENBEAUFTRAGTE

für die Gemeinde Redwitz a.d.Rodach:

JÜRGEN FEINER
Tel. 09574 - 650909.

E-Mail: seniorenbeauftragter@redwitz.de

für den Markt Marktgraitz:

HANNI FISCHER
Tel. 0173-4610004 oder 09574-622417

JUGENDBEAUFTRAGTE

Die Jugendbeauftragten der Gemeinde 
Redwitz a.d.Rodach Stephan Arndt, Louis Bernert 

und Uwe Hoh erreichen Sie unter:

E-Mail: jugendbeauftragter@redwitz.de

WASSERUHREN 
WERDEN GETAUSCHT

Die Verwaltungsgemeinschaft Redwitz a.d.Rodach gibt 
bekannt, dass in den beiden Mitgliedsgemeinden Red-
witz a.d.Rodach und Marktgraitz Mitarbeiter des Bauho-
fes unterwegs sind, um die Wasseruhren, bei denen die 
Eichzeit abgelaufen ist, zu tauschen. 

Die Tauschaktion wird sich über mehrere Monate hinzie-
hen. Bürger, die nicht von unseren Mitarbeitern angetrof-
fen werden, erhalten eine Benachrichtigung im Briefkas-
ten und können dann unter der Tel. Nr.: 09574/622416 
(Herr Riedel) einen Termin für den Wasseruhrentausch
vereinbaren.

 

•	 GRUNDSTEUER
•	 GEWERBESTEUER-VORAUSZAHLUNG
•	 WASSER- / KANALGEBÜHREN

Alle Steuerpflichtigen, die nicht am SEPA-Lastschrift-
verfahren teilnehmen, werden aufgefordert, die fälligen 
Steuern und Gebühren rechtzeitig an die Gemeindekasse 
zu überweisen.

Bitte unterstützen Sie unsere Verwaltungsabläufe und 
lassen Sie Ihre Gebühren im SEPA-Lastschriftverfahren 
von Ihrem Konto abbuchen. Damit sparen Sie sich auch 
den Weg zur Bank oder Onlinebanking-Zeit und gewähr-
leisten eine pünktliche Zahlung.

Auf www.redwitz.de und www.maktgraitz.de finden Sie 
unter Formulare & Online-Dienste jeweils ein Formular 
zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats.

Am 15. Februar 2026 sind zur Zahlung fällig:

Auszug aus der 
BEKANNTMACHUNG 

der
Wahl des Feuerwehrkommandanten und dessen Stell-

verteters der Freiwilligen Feuerwehr Redwitz

Hiermit ergeht gemäß Satzung der FF Redwitz die Ein-
ladung für alle aktiven Feuerwehrkräfte - einschließlich 
der hauptamtlichen Kräfte und Feuerwehranwärter, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben (Wahlberechtigte) 
- zur Dienstversammlung am 

Samstag, 14. März 2026, 18.15 Uhr
Feuerwehrgerätehaus Redwitz

Wahlvorschläge können von den Wahlberechtigten ab 
sofort schriftlich bei der Gemeinde Redwitz a.d.Rodach, 
Kronacher Str. 41, 96257 Redwitz a.d.Rodach einge-
reicht werden.

Gemeinde Redwitz a.d.Rodach

Es gilt die amtliche Bekanntmachung durch Aushang bei der 
Gemeinde Redwitz a.d.Rodach sowie durch die auszugsweise 
Bekanntmachung im Ausscheller.



AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Am Sonntag, den 08.03.2026 findet die Kommunalwahl 
statt. An diesem Tag werden Bürgermeister, Gemeinde-
rat und Kreistag gewählt. Eine mögliche Stichwahl findet 
am 22.03.2026 statt.

Sämtliche Bekanntmachungen bezüglich der Kommunal-
wahl werden für die Gemeinde Redwitz an der Amtstafel 
vor dem Rathaus Redwitz und für den Markt Marktgraitz 
an der Amtstafel vor dem Rathaus Marktgraitz ausge-
hängt. Zudem finden Sie die Unterlagen auch auf den 
Internetseiten der jeweiligen Gemeinde unter dem Me-
nüpunkt „Bürgerservice & Politik“>„Politik“>„Wahlen“.

Die Stimmbezirke in der Gemeinde Redwitz wurden im 
Vergleich zu den Wahlen in den vergangenen Jahren 
etwas angepasst: der in den letzten Jahren zusammen-
gelegte Stimmbezirk Redwitz Ort/Siedlung wird in zwei 
Stimmbezirke aufgeteilt. Die Wahllokale für diese beiden 
Stimmbezirke Redwitz Ort und Redwitz Siedlung werden 
beide wieder in der Aula der Albert-Blankertz-Schule 
untergebracht.

Bitte beachten Sie bei der Beantragung der Briefwahl, 
dass Sie auf der Beantragung ausdrücklich ankreuzen 
müssen, wenn die Briefwahl auch für eine mögliche 
Stichwahl gelten soll. Beantragte Briefwahlunterlagen 
werden voraussichtlich ab dem 16.02.2026 verschickt.

INFORMATIONEN ZUR 
KOMMUNALWAHL 2026

Auszug aus der 
BEKANNTMACHUNG 

der
Wahl des Feuerwehrkommandanten und dessen Stell-

verteters der Freiwilligen Feuerwehr Redwitz

Hiermit ergeht gemäß Satzung der FF Redwitz die Ein-
ladung für alle aktiven Feuerwehrkräfte - einschließlich 
der hauptamtlichen Kräfte und Feuerwehranwärter, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben (Wahlberechtigte) 
- zur Dienstversammlung am 

Samstag, 14. März 2026, 18.15 Uhr
Feuerwehrgerätehaus Redwitz

Wahlvorschläge können von den Wahlberechtigten ab 
sofort schriftlich bei der Gemeinde Redwitz a.d.Rodach, 
Kronacher Str. 41, 96257 Redwitz a.d.Rodach einge-
reicht werden.

Gemeinde Redwitz a.d.Rodach

Es gilt die amtliche Bekanntmachung durch Aushang bei der 
Gemeinde Redwitz a.d.Rodach sowie durch die auszugsweise 
Bekanntmachung im Ausscheller.

Nur ausfüllen, unterschreiben und absenden, wenn Sie
durch Briefwahl oder  nicht in Ihrem Abstimmungsraum,
sondern  in  einem  anderen  Abstimmungsraum  Ihres
Wahlkreises wählen wollen.  Bei Wahl in einem Abstim-
mungsraum müssen Sie dann den Wahlschein vorlegen.

Wahlscheinantrag  bitte  bei  der  Gemeinde/VGem
(Wahlamt) abgeben oder bei Postversand in einem
ausreichend frankierten Umschlag absenden (An-
schrift der Gemeinde siehe links unten). 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen für 
die GEMEINDERATSWAHL, die BÜRGERMEISTERWAHL und die KREISTAGSWAHL

am Sonntag, 8. März 2026
 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder in Druckschrift ausfüllen.

Ich beantrage die Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen  als Vertreter/in für 
nebenstehend genannte 
Person

Familienname, Vorname(n)

Mustermann-Musterfrau, Erika
Wer den Antrag für eine andere 
Person stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht die 
Berechtigung hierfür nachweisen.

Eine schriftliche Vollmacht zum 
Nachweis meiner Berechtigung 
zur Antragstellung füge ich diesem
Antrag bei.

Geburtsdatum 

12.01.2008
Telefon-Nr. / E-Mail-Adresse für evtl. Rückfragen (freiwillig) 

Anschrift: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

Musterberg-Musterstraße 1015 12/17 a

96257 Redwitz a.d.Rodach

 Sollte am zweiten Sonntag nach dem Wahltag eine Stichwahl stattfinden, beantrage ich auch hierfür die Erteilung eines 
Wahlscheins.

Der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen soll





an meine umseitige Anschrift geschickt werden.

(ggf. ab dem – Datum _____________) an folgende andere Anschrift geschickt werden:

Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, bei Versand ins Ausland: auch Staat

 wird von einer Person mit Vollmacht abgeholt. (Bitte in diesem Fall zusätzlich nachfolgende Vollmacht ausfüllen!)

Datum

X
Unterschrift der/des Wahlberechtigten oder – bei Vertretung – der/des Bevollmächtigten

X
 

Vollmacht der/des Wahlberechtigten (nur bei Abholung durch eine andere Person auszufüllen!)
Ich bevollmächtige zur Entgegennahme des Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen
Frau/Herrn (Vor- und Familienname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Mir ist bekannt, dass der Wahlschein mit den Briefwahlunterlagen durch die von mir benannte Person nur abgeholt werden darf, wenn eine
schriftliche Vollmacht vorliegt (hierfür können Sie das vorliegende Formular verwenden) und von der bevollmächtigten Person nicht mehr als
vier Wahlberechtigte vertreten werden. 
Datum

X
Unterschrift der/des Wahlberechtigten (bitte in diesen Fällen unbedingt auch den   Antrag oben   unterschreiben!  )

X

Erklärung der/des Bevollmächtigten (nicht von der/dem Wahlberechtigten auszufüllen)

Hiermit bestätige ich

Vor- und Familienname

den Erhalt der Unterlagen und versichere gegenüber der Gemeinde, dass ich nicht mehr als vier Wahlberechtigte bei der Empfangnahme
der Briefwahlunterlagen vertrete.
Datum Unterschrift der/des Bevollmächtigten (bitte Ausweis vorlegen)

  
*KAH278M5ADA2BS* Nur für amtliche Vermerke:

*KAH278M5ADA2BS* Eingegangen am

Verwaltungsgemeinschaft 
Redwitz a.d.Rodach
Kronacher Straße 41
96257 Redwitz a.d.Rodach

Sperrvermerk „W“ eingetragen

Nr. des Wahlscheins

Unterlagen ausgehändigt/
abgesandt am

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Gemeinde-
ratskandidaten. Die Kreistagskandidaten lagen bei Re-
daktionsschluss noch nicht abschließend vor. Sie können 
diese über den abgedruckten QR-Code aufrufen.
Über die Internetseiten www.redwitz.de/stimmzettel bzw. 
www.marktgraitz.de/stimmzettel stellen wir Ihnen einen 
digitalen Probestimmzettel für die Gemeinderatswahl 
zur Verfügung, bei dem Sie Ihre geplante Stimmverga-
be ausprobieren können. Bitte beachten Sie aber, dass 
dies nur zu Testzwecken erfolgt und keine tatsächliche 
Stimmvergabe darstellt. Die tatsächliche Stimmvergabe 
erfolgt nur am 08.03.2026 in Ihrem Wahllokal oder per 
Briefwahlunterlagen.

Zuhause  
Sozialstation Redwitz

Bezirksverband
Ober- und
Mittelfranken e. V.

Sicher und gut versorgt 
im eigenen Zuhause.

AWO Zuhause Sozialstation Redwitz
Telefon: 09574 6526-170 | E-Mail: sozialstation.redwitz@awo-omf.de

www.awo-sozialstation-redwitz.de

 Grundpflege 
 Ausführung ärztlicher Verordnungen 
 Spezialisierte Wundversorgung

 Betreuungsleistungen 
 Hilfe im Haushalt 
 Hausnotruf

Wir können 
wieder  

aufnehmen!  
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir beraten Sie ganz  
nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Wünschen.  

e71_Sozialstation Redwitz_Anzeige_188x133.indd   1e71_Sozialstation Redwitz_Anzeige_188x133.indd   1 17.12.2025   08:03:5117.12.2025   08:03:51
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Gemeinde Redwitz a.d.Rodach 	           		  Markt Marktgraitz	
Kronachr Str. 41                     				   Marktplatz 13      
96257  Redwitz a.d.Rodach                			  96257 Marktgraitz

ZUSAMMENFASSUNG DER WAHLBEKANNTMACHUNGEN 

für die Wahl	  
•	 des Gemeinderats,  
•	 der ersten Bürgermeisterin oder des ersten Bürgermeisters,
•	 des Kreistags, 

am Sonntag, 08. März 2026

1.	 Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr.
2.	 Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt 
werden:

2.1	 Im Abstimmungsraum:
2.1.1	 Die Gemeinde Redwitz a.d.Rodach ist in 7 all-
gemeine Stimmbezirke und der Markt Marktgraitz in 
einen allgemeinen Stimmbezirk eingeteilt. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
bis spätestens 15. Februar 2026 (21. Tag vor dem Wahltag) 
übersandt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Ab-
stimmungsraum angegeben, in dem die Stimmberechtigten 
abstimmen können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Ab-
stimmungsraum barrierefrei ist.
2.1.2	 Die Gemeinde ist in     -      Sonderstimmbezirke 
eingeteilt, und zwar:
-

2.1.3	 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Wahl-
schein besitzen, nur in dem Abstimmungsraum des Stimm-
bezirks abstimmen, in dessen Wählerverzeichnis sie ein-
getragen sind.

2.1.4	 Wer einen Wahlschein besitzt, kann das Stimm-
recht ausüben
a)	 bei Gemeindewahlen durch Stimmabgabe in jedem 
Abstimmungsraum der Gemeinde, die den Wahlschein aus-
gestellt hat,
b)	 bei Landkreiswahlen durch Stimmabgabe in je-
dem Abstimmungsraum innerhalb des Landkreises; gilt der 
Wahlschein zugleich für Gemeindewahlen, kann die Stimm-
abgabe hierfür nur in dieser Gemeinde erfolgen.

2.1.5	 Die Abstimmenden haben ihre Wahlbenachrichti-
gung oder ihren Wahlschein und ihren Personalausweis, 
ausländische Unionsbürgerinnen/Unionsbürger einen Iden-
titätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzu-
bringen.

2.1.6	 Die Stimmzettel werden den Abstimmenden beim 
Betreten des Abstimmungsraums ausgehändigt. Sie müs-
sen von den Stimmberechtigten allein in einer Wahlkabine 
des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden.

2.1.7	 Die Durchführung der Abstimmung und die Fest-
stellung des Abstimmungsergebnisses sind öffentlich. Je-
dermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung der 
Abstimmung möglich ist.

2.1.8	 Die Wahlbenachrichtigung ist bei Bürgermeister- 
und Landratswahlen aufzubewahren, da sie für eine etwaige 
Stichwahl benötigt wird.

2.2	 Durch Briefwahl:
2.2.1	 Wer durch Briefwahl wählen will, muss dies bei der 
Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) beantragen und er-
hält dann folgende Unterlagen:
a)	 Einen Stimmzettel für jede oben bezeichnete Wahl,
b)	 einen Stimmzettelumschlag für alle Stimmzettel,
c)	 einen hellroten Wahlbriefumschlag für den Wahl-
schein und den Stimmzettelumschlag mit der Anschrift der 
Behörde, an die der Wahlbrief zu übersenden ist,
d)	 ein Merkblatt für die Briefwahl.
Nähere Hinweise darüber, wie die Briefwahl auszuüben ist, 
ergeben sich aus dem Merkblatt für die Briefwahl.

2.2.2	 Bei der Briefwahl sorgen die Stimmberechtigten 
dafür, dass der Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem 
Wahlschein am Wahltag bis zum Ablauf der Abstimmungs-
zeit bei der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Be-
hörde eingeht.

3.	 Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um    15:30    Uhr zusammen: 
•	 Rathaus der Gemeinde Redwitz a.d.Rodach, Kro-
      nacher Str. 41, 96257 Redwitz a.d.Rodach, 1. Stock
•	 Rathaus des Marktes Marktgraitz, Marktplatz 13, 

96257 Marktgraitz, 1. Stock



AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

4.	 Grundsätze für die Kennzeichnung der 
	 Stimmzettel:
Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Sie 
sind als Muster anschließend an diese Bekanntmachung ab-
gedruckt. Gegebenenfalls aufgedruckte Strichcodes dienen 
ausschließlich der Erleichterung der Stimmenauszählung.

4.1	 Wahl des Gemeinderats und des Kreistags:
4.1.1	 Sofern die Stimmzettel mehrere Wahlvorschläge 
enthalten, gelten die Grundsätze der Verhältniswahl.
Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt 
sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Es 
können nur die auf den amtlichen Stimmzetteln vorgedruck-
ten Bewerberinnen und Bewerber gewählt werden.

Die Stimmberechtigten können einen Wahlvorschlag unver-
ändert annehmen, indem sie in der Kopfleiste den Kreis vor 
dem Kennwort des Wahlvorschlags kennzeichnen.
Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen er-
halten, wird das Viereck vor den Bewerberinnen und Be-
werbern gekennzeichnet.

Die Stimmberechtigten können innerhalb der ihnen zuste-
henden Stimmenzahl einzelnen Bewerberinnen und Bewer-
bern bis zu drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach auf-
geführte Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr als drei 
Stimmen erhalten dürfen.

Die Namen vorgedruckter Bewerberinnen und Bewerber 
können gestrichen werden. Die übrigen Bewerberinnen und 
Bewerber sind dann gewählt, wenn der Wahlvorschlag in 
der Kopfleiste gekennzeichnet wurde.

Die Stimmberechtigten können ihre Stimmen innerhalb der 
ihnen zustehenden Stimmenzahl Bewerberinnen und Be-
werbern aus verschiedenen Wahlvorschlägen geben.

4.1.2	 Sofern die Stimmzettel keinen oder nur einen 
Wahlvorschlag enthalten, gelten die Grundsätze der 
Mehrheitswahl.
Aus den anschließend abgedruckten Stimmzetteln ergibt 
sich, wie viele Stimmen die Stimmberechtigten haben. Das 
sind so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder oder 
Kreisrätinnen und Kreisräte zu wählen sind. Die Stimmbe-
rechtigten können innerhalb der ihnen zustehenden Stim-
menzahl einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern bis zu 
drei Stimmen geben, wobei auch mehrfach aufgeführte Be-
werberinnen und Bewerber nicht mehr als drei Stimmen 
erhalten dürfen.

a)	 Wenn der Stimmzettel nur einen Wahlvorschlag 
enthält, können die Stimmberechtigten die auf dem Stimm-
zettel vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber dadurch 
wählen, dass sie den Wahlvorschlag oder den Namen der 
Bewerberinnen und Bewerber in eindeutig bezeichnender 

Weise kennzeichnen. Sie können vorgedruckte Bewerberin-
nen und Bewerber streichen; in diesem Fall sind die übri-
gen Bewerberinnen und Bewerber dann gewählt, wenn der 
Wahlvorschlag in der Kopfleiste gekennzeichnet wurde. Die 
Stimmberechtigten können Stimmen an andere wählbare 
Personen vergeben, indem sie diese in eindeutig bezeich-
nender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich hinzu-
fügen.

b)	 Wenn der Stimmzettel keinen Wahlvorschlag ent-
hält, vergeben die Stimmberechtigten ihre Stimmen da-
durch, dass sie wählbare Personen in eindeutig bezeichnen-
der Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich eintragen.
Gewählt sind die Personen in der Reihenfolge der Stimmen-
zahlen.

4.2	 Wahl der ersten Bürgermeisterin und des ersten 
Bürgermeisters:

Jede stimmberechtigte Person hat eine Stimme. Auf den 
anschließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie 
die Stimmzettel zu kennzeichnen sind.

4.3	 Die gekennzeichneten Stimmzettel sind mehrfach 
so zu falten, dass der Inhalt verdeckt ist.

5.	 Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht 
nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberech-
tigten Person ist unzulässig (Art. 3 Abs. 4 Satz 2 des Ge-
meinde- und Landkreiswahlgesetzes). Eine wahlberechtigte 
Person, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe der Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfe-
leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von 
der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäu-
ßerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme 
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht 
(Art. 3 Abs. 5 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässi-
ger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahl-
berechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB)
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Gemeinde Redwitz a.d.Rodach

ZUGELASSENE WAHLVORSCHLÄGE FÜR DIE WAHL DES ERSTEN BÜRGERMEISTERS ODER DER ERSTEN 
BÜRGERMEISTERIN AM SONNTAG, 08. MÄRZ 2026

Der Wahlausschuss hat für die oben bezeichnete Wahl die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:

Ordnungs-
zahl

Name des 
Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort)

Bewerberin oder Bewerber 
(Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und 
akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. kom-
munale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr 
der Geburt 

01 Christlich-Soziale Union in 
Bayern e.V.

Mrosek Kathrin, Industriefachwirtin (IHK), Gemein-
deratsmitglied

1979

05 Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

Arndt Stephan, Teamleiter, Dritter Bürgermeister 1986

06 Unabhängige Bürger Redwitz Gäbelein Jürgen, Erster Bürgermeister 1970
	

ZUGELASSENE WAHLVORSCHLÄGE FÜR DIE WAHL DES GEMEINDERATS AM SONNTAG, 08. MÄRZ 2026

Der Wahlausschuss hat für die oben bezeichnete Wahl die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:

Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)
01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
03 Alternative für Deutschland
05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands
06 Unabhängige Bürger Redwitz 

		
Anlage zu den Wahlvorschlägen für die Wahl des Gemeinderats am 08. März 2026

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. 
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der 
Geburt

101 Mrosek, Kathrin, Industriefachwirtin (IHK), Gemeinderatsmitglied 1979

102 Zorn, Christian, Betriebswirt bAV (FH), Zweiter Bürgermeister, Unterlangenstadt 1979

103 Hennig, Michael, Gymnasiallehrer 1975

104 Pfaff, Thomas, Gärtner, Gemeinderatsmitglied, Obristfeld 1966

105 Gack, Heinz, Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter, Mannsgereuth 1961

106 Hümmer, Sven, Schichtleiter, Trainau 1980

107 Hoh, Uwe, Verkaufsleiter, Gemeinderatsmitglied, Unterlangenstadt 1972

108 Saltik, Atilâ, Maschinen- und Anlagenführer 1976

109 Deuerling, Eva, Maschinen- und Anlagenführerin 1987

110 Schardt, Otto, Kaufmann 1967

111 Bauer, Birgit, Medizinische Fachangestellte 1977

112 Husli, Markus, Fertigungsplaner (B.Eng.) 1995

113 Feid, Sandra, Zahnmedizinische Fachangestellte, Unterlangenstadt 1980

114 Scherbel, Annette, Assistenz der Geschäftsführung, Mannsgereuth 1972

115 Ultsch, Sandra, Bankkauffrau 1977

116 Behr, Stefanie, Friseurin 1986



AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Wahlvorschlag Nr. 03 Kennwort Alternative für Deutschland

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, 
evtl. kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der 
Geburt

301 Amschler, Friedrich, Hausmeister 1978

302 Imling, Daniel, Maler, Unterlangenstadt 1982

303 Laschimke, Thomas, Zerspanungsmechaniker, Unterlangenstadt 1980

304 Wittmann, Marius, Groß- und Außenhandelskaufmann	 1997

305 Gick, Stefan, Kanalbauer 1983

306 Wenck, Patrick, Arbeiter 1979

Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, 
evtl. kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der 
Geburt

501 Arndt, Stephan, Teamleiter, Dritter Bürgermeister 1986

502 Körner, Jochen, Kriminalbeamter a. D., Gemeinderatsmitglied 1958

503 Commandeur, Luke, Lehrer 1982

504 Commandeur, Britta, Studienrätin (FöS) 1980

505 Neder, Frank, Lagerist, Gemeinderatsmitglied, Unterlangenstadt 1975

506 Oster, Benjamin, Gewerkschaftssekretär 1986

507 Slezak, Jens, Fachinformatiker, Obristfeld 1992

508 Pfeiffer, Sonja, Rentnerin 1957

509 Hennig, Christian, Verwaltungsangestellter, Trainau 1966

510 Langold, Detlef, Lagerist 1966

511 Friedlein, Erik, Energieelektroniker 1980

512 Gäbelein, Markus, Finanzberater 1974

513 Friedrich, Lucia, Betriebsratsassistentin 1974

514 Hennig, Hannes, Auszubildender (Ind.-Mechaniker), Trainau 2007

515 Ehnes, Regina, Rentnerin 1955

516 Neder, Egon, Rentner, Gemeinderatsmitglied, Unterlangenstadt 1954

Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Unabhängige Bürger Redwitz

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, 
evtl. kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der 
Geburt

601 Gäbelein, Jürgen, Erster Bürgermeister 1970

602 Hanft, Thilo, Apotheker, Gemeinderatsmitglied 1969

603 Schmidt, Stefan, Krankenpfleger, Gemeinderatsmitglied, Mannsgereuth 1969

604 Leikeim, Alfred, Elektrotechniker, Gemeinderatsmitglied, Mannsgereuth 1968

605 Bernert, Louis, Notfallsanitäter, Gemeinderatsmitglied 2000

606 Eideloth, Sebastian, Produktmanager, Obristfeld 1985

607 Paulusch, Martin, Technischer Angestellter, Gemeinderatsmitglied 1966

608 Wagner, Marco, CNC-Fräser, Gemeinderatsmitglied 1969

609 Witzgall, Jennifer, Erzieherin 1987

610 Töngel, Enes, Mechatroniker 2000

611 Schöb, Elisabeth, Sales- und Contract-Manager 1970

612 Dr. Kohles, Alexander, Geschäftsführer, Mannsgereuth 1987

613 Sonnenschein, Ryan, Student, Unterlangenstadt 2005

614 Mantel, Jochen, Sozialpädagoge 1972

615 Piesker, Jana, Regionalleitung 1989

616 Zeller, Nicole, Erzieherin 1982
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Markt Marktgraitz

ZUGELASSENE WAHLVORSCHLÄGE FÜR DIE WAHL DES ERSTEN BÜRGERMEISTERS ODER DER ERSTEN 
BÜRGERMEISTERIN AM SONNTAG, 08. MÄRZ 2026

Der Wahlausschuss hat für die oben bezeichnete Wahl die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:

Ordnungs-
zahl

Name des 
Wahlvorschlagsträgers
(Kennwort)

Bewerberin oder Bewerber 
(Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und 
akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. kom-
munale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr 
der Geburt 

03 Alternative für Deutschland Weigl, Alexander, Werkzeugmacher 1984
06 Bürgerblock BB-Freie Wähler 

Marktgraitz
Beier, Michael, Verkaufsleiter, Dritter Bürgermeis-
ter

1986

	

ZUGELASSENE WAHLVORSCHLÄGE FÜR DIE WAHL DES GEMEINDERATS AM SONNTAG, 08. MÄRZ 2026

Der Wahlausschuss hat für die oben bezeichnete Wahl die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:

Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)
01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.
03 Alternative für Deutschland
05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands
06 Bürgerblock BB-Freie Wähler Marktgraitz

		
Anlage zu den Wahlvorschlägen für die Wahl des Gemeinderats am 08. März 2026

Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Christlich-Soziale Union in Bayern e.V.

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl. 
kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der 
Geburt

101 Geßlein, Richard, Produktmanager, Zweiter Bürgermeister 1987

102 Beier, Tanja, Pflegedienstleitung, Gemeinderatsmitglied 1974

103 Bülling, Christian, Fertigungsplaner 1990

104 Drescher, Norbert, Rentner 1959

105 Ritzel, Daniel, Technischer Produktmanager, Gemeinderatsmitglied 1980

106 Herzog, Dietmar, Logistiker 1962

Wahlvorschlag Nr. 03 Kennwort Alternative für Deutschland

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, 
evtl. kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der 
Geburt

301 Weigl, Alexander, Werkzeugmacher 1984

302 Püls, Odette, Qualitätsprüferin 1994

303 Förtsch, Oswald, Rentner 1956

304 Senger, Wolfgang, Rentner 1942



AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Wahlvorschlag Nr. 05 Kennwort Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, 
evtl. kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der 
Geburt

501 Stumpf, Stefan, M. Sc., Informatiker, Gemeinderatsmitglied 1995

502 Orleth, Bettina, geb. Ashauer, OGTS Leitung 1976

503 Mahr, Ivonne, Steuerfachwirtin 1970

504 Orleth, Alexander, Einzelhandelskaufmann 1979

505 Mahr, Jennifer, Industriekauffrau 2002

506 Schiller, Thomas, Maschinenbediener 1990

507 Müller, Franziska, Verkäuferin im Lebensmittelhandwerk 1996

508 Friedrich, Christian, Holzmechaniker 1988

509 Knoop, Klaus, Dipl.-Ing. Elektrotechnik 1960

510 Kunert, Waltraud, Rentnerin 1962

Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort  Bürgerblock BB-Freie Wähler Marktgraitz 

Lfd. Nr. Familienname, Vorname, evtl. Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, 
evtl. kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil

Jahr der 
Geburt

601 Beier, Michael, Verkaufsleiter, Dritter Bürgermeister 1986

602 Müller, Thomas, Technischer Leiter, 1. Feuerwehrkommandant 1989

603 Partheymüller, Jörg, Versicherungsangestellter, Gemeinderatsmitglied 1968

604 Mahr, Frank, Automobilkaufmann 1970

605 Partheymüller, Mathias, Außendienstmitarbeiter, Gemeinderatsmitglied 1980

606 Huss, Nadine, Verkäuferin 1982

607 Will, Peter, Holzbearbeitungsmechaniker, Gemeinderatsmitglied 1982

608 Geßlein, Timo, KFZ-Mechatronikermeister 2001

609 Schmidt, Hans-Jürgen, Gewerbetreibender Handwerker 1972

610 Dürr, Sebastian, Servicetechniker 1985

611 Fuchs, Gerhard, Verwaltungsangestellter 1978

612 Sünkel, Sandro, Polizeibeamter 1997

Die Bekanntmachung  der zugelassenen 
Wahlvoschläge für die Wahl des Kreistages 

am 08. März 2026 mit der in der Anlage 
aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber 
steht digital zur Verfügung und ist über den 

nebenstehenden QR-Code abrufbar.
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Pressemitteilung 004/2026/42/A vom 13. Januar 2026

Mikrozensus 2026 startet: 130 000 Bürgerinnen 
und Bürger werden befragt - 
Mikrozensus liefert wichtige Daten zur wirtschaftlichen 
und sozialen Lage der Bevölkerung

Jedes Jahr wird in Bayern – wie 
im gesamten Bundesgebiet – der 
Mikrozensus durchgeführt. Die-
se Haushaltsbefragung ermittelt 
Daten zur wirtschaftlichen und 
sozialen Lage der Bevölkerung. 
Bundesweit sind ein Prozent der 
Bevölkerung und damit in Bayern 

rund 130 000 Personen auskunftspflichtig. Mit ihrer Teil-
nahme tragen die Befragten dazu bei, dass politische 
Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden können. 
Die Befragung erfolgt als Telefoninterview oder Online-
Befragung.

Fürth. Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushalts-
befragung in Deutschland. Im Rahmen dieser Erhebung 
geben in Bayern jedes Jahr rund 130 000 Personen in 
etwa 65 000 Haushalten stellvertretend für alle Bürgerin-
nen und Bürger des Freistaats Auskunft zu ihren Arbeits- 
und Lebensbedingungen. Damit tragen die befragten 
Personen dazu bei, die wirtschaftliche und soziale Lage 
der Haushalte zu verstehen und die Lebensbedingungen
der Bevölkerung zu verbessern. Nur durch verlässliche, 
qualitativ hochwertige Daten können politische Entschei-
dungen zum Beispiel zur Bekämpfung von Armut, zur 
Förderung von Kinderbetreuung oder zur Unterstützung 
von Rentnerinnen und Rentnern faktenbasiert und ziel-
gerichtet getroffen werden.

Wer muss teilnehmen und wie läuft die Mikrozensus-
erhebung ab?
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach 
einem mathematisch-statistischen Zufallsverfahren, das 
zunächst Gebäude- bzw. Gebäudeteile für die Teilnahme
am Mikrozensus auswählt. Befragt werden die Bewohne-
rinnen und Bewohner dieser Gebäude. Ehrenamtliche Er-
hebungsbeauftragte konkretisieren dazu die Stichprobe
über die Klingelschilder. Dabei können sie sich als Er-
hebungsbeauftragte des Bayerischen Landesamts für 
Statistik ausweisen.

Anschließend werden die ausgewählten Haushalte vom 
Landesamt für Statistik schriftlich zur Teilnahme am Mi-

krozensus aufgefordert. Mit dem Schreiben werden die 
Haushalte hebung informiert. Die Fragen des Mikrozen-
sus können entweder im Rahmen eines Telefoninter-
views oder einer Online-Befragung beantwortet werden. 
Für die Telefoninterviews sind bayernweit etwa 130 Er-
hebungsbeauftragte im Einsatz, die sorgfältig ausgewählt 
und für die Durchführung der Interviews umfassend 
eschult wurden. Die Befragungen finden ganzjährig von 
Januar bis Dezember statt.

Es besteht Auskunftspflicht 

Fundierte Entscheidungen kann die Politik nur auf Ba-
sis verlässlicher und repräsenta-tiver Ergebnisse tref-
fen. Um dies zu gewährleisten, besteht nach dem Mik-
rozensusge-setz Auskunftspflicht. Alle Angaben werden 
streng vertraulich behandelt und aus-schließlich für 
statistische Zwecke verwendet. Dabei werden die Ergeb-
nisse in aggre-gierter Form veröffentlicht, so dass kein 
Rückschluss auf einzelne Personen möglich ist.

Hinweise:   
Was unterscheidet den Mikrozensus vom Zensus? 
Zu beachten ist, dass es sich bei Zensus und Mikrozensus um zwei 
voneinander unabhängige Erhebungen handelt: 
Der Zensus ist die größte amtliche Statistik Deutschlands 
und findet als eine Art Groß-inventur der Gesellschaft alle   
10 Jahre statt. Diese Erhebung dient der Ermittlung der amtlichen 
Einwohnerzahl. In der Personenbefragung des Zen-sus 2022 wurden 
ca. 13 Prozent der Bevölkerung zu demografischen Merkmalen be-
fragt. Zusätzlich wurden in der Ge-bäude- und Wohnungszählung als 
Vollerhebung Merkmale wie Wohnfläche, Heizungsart, Ausstattung 
und Kaltmiete für alle Wohngebäude und Wohnungen in Bayern er-
hoben.  
Der Mikrozensus findet im Unterschied zum Zensus jährlich statt. Mit 
einem Prozent der Bevölkerung werden deutlich weniger Personen 
befragt. Im Mittelpunkt stehen hier Daten zur wirtschaftlichen und 
sozialen Lage der Bevölkerung sowie deren Entwicklung. Auskunfts-
pflicht besteht für beide Erhebungen. 

Weitere Informationen: 
Ausführliche Informationen zum Mikrozensus finden Sie unter:   
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikro-
zensus/index.html 

Zusätzlich informiert ein Erklärvideo über den Mikrozensus, warum 
er durchgeführt wird, wie die Haushalte zufällig aus-gewählt werden, 
warum sie mitmachen müssen und was mit ihren Antworten passiert:  
statistik.bayern.de/mam/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/
v3-statistischesbundesamt-mikrozensus-de-ut.mp4 

http://www.statistik.bayern.de Das Bayerische Landesamt für Statistik 
ist der zentrale Informationsdienst-leister für die amtliche Statistik in 
Bayern mit Sitz in Fürth und Schweinfurt. Zu seinen Hauptaufgaben 
ge-hören vor allem die Erhebung und Aufbereitung gesetzlich ange-
ordneter Statistiken.



GEMEINDE
REDWITZ A .D.RODACH

Die Gemeinde Redwitz a.d.Rodach hat mit Beschluss vom 17.12.2025 die 1. Änderung des Bebauungsplanes für das 
Gebiet Seebrünnleinswiese als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß§ 10 Abs. 3 des Baugesetz-
buchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
in Kraft. Jedermann kann die 1. Änderung des Bebauungsplanes mit der Begründung im Rathaus, Bauamt, Anschrift: 
Kro-nacher Straße 41, 96257 Redwitz a.d.Rodach, während folgender Zeiten: 

Montag bis Freitag: 08:00-12:00 Uhr 
Dienstag zusätzlich: 14:00-16:00 Uhr 
Donnerstag zusätzlich: 14:00-16:00 Uhr 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Män-geln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des §215 
Abs.1 BauGB wird hingewiesen. 
Unbeachtlich werden demnach 

1.	  	eine nach§ 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und   Formvorschriften, 

2.	  	eine unter Berücksichtigung des§ 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans, 

3.	 	nach§ 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs und 

4.	 	nach§ 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Ver-
fahren beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
der 1. Änderung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Da-
nach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 
39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die 
Fällig-keit des Anspruches herbeigeführt wird.

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
für die 1. Änderung 

des Bebauungsplanes der  
Gemeinde Redwitz a.d.Rodach 

für das Gebiet „Seebrünnleinswiese" 



12

Liebe Patientinnen und Patienten, 

nach 43 Jahren ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. In Dankbarkeit blicke ich zurück auf die lange Zeit, in der ich Sie 
begleiten durfte – in guten wie in schlechten Tagen. 

Es hat mich stets beglückt, dass Sie mir auch Ihre Kinder anvertraut haben. Zum Teil kamen sogar schon Urenkelchen. 

Dank von Herzen an Hanni, Pia, Helga und Heike. Sie waren mit großer Liebe für meine Kinder da und haben das Haus bestens 
versorgt. 

Dank von Herzen an alle Helferinnen für ihre zuverlässige Arbeit und ihre Freundlichkeit – darunter war nicht zuletzt die Petra. 
Sie war von der ersten Stunde an dabei – 43 Jahre lang.

Dank von Herzen meinen Kolleginnen und Kollegen, den Apotheken sowie den Gemeinden für das stets gute Miteinander.

Dank von Herzen an Frau Beate Gesell. Sie hat mir in zuverlässigster Weise und mit höchster Fachkompetenz die ungeliebte 
Verwaltungsarbeit abgenommen.

Sehr froh bin ich, dass Herr Dr. Matthias Schmied auf mich zu gekommen ist, um meine Praxis zu übernehmen. Zu meiner 
großen Freude ist nun auch Frau Aiste Daktariūnienė „Daktari“ an meine Stelle getreten. Ihnen beiden wünsche ich stets ein 
gutes Händchen und viel Erfüllung in ihrer Arbeit – der gesamten Praxis alles Gute! 

Für die Zukunft Ihnen allen nur das Beste, Glück, Gesundheit und weiterhin viele frohe Jahre.

Ihre "Stani" 
(Dr. Susanne Stanislaus)

Die Gemeinde Redwitz a.d.Rodach dankt 
Dr. med. Susanne Stanislaus von Herzen für 

ihr über 43-jähriges, unermüdliches Wirken als 
Hausärztin in Redwitz und wünscht 

 ihr für den wohlverdienten Ruhestand 
alles erdenklich Gute.

Als Gemeinde verabschieden wir Beate und Alfred Kalis 
mit großem Dank und Anerkennung und wünschen ihnen 
nach 12,5 Jahren engagierter Arbeit für den Drehpunkt 
Redwitz alles erdenklich Gute für die Zukunft – insbe-
sondere aus Alters- und Gesundheitsgründen nun vor 
allem Zeit, Ruhe und Gesundheit. Mit viel Herzblut haben 
sie das Geschäft in der Bahnhofstraße zu einem echten 
Treffpunkt in unserer Gemeinde gemacht. 

Gleichzeitig heißen wir Daniel Behringer herzlich will-
kommen und freuen uns sehr, dass der Drehpunkt Red-
witz  in neuen Händen weitergeführt wird. Für die Zukunft 
wünschen wir ihm viel Erfolg, Freude und eine glückliche 
Hand bei der Fortführung dieses beliebten kleinen Ge-
schäfts.

STABWECHSEL IM 
DREHPUNKT REDWITZ 



GEMEINDE
REDWITZ A .D.RODACH

Am 08. Januar 2026 fand im Landratsamt Lichten-
fels die diesjährige Verleihung des Goldenen Ammoni-
ten statt. Johanna und Martin Wolfram wurden dabei 
für die vorbildliche Sanierung des Alten Pfarrhauses 
in Obristfeld ausgezeichnet und nahmen den Preis aus 
den Händen von Landrat Christian Meißner entgegen. 

Insgesamt konnten sich sechs Preisträger über den re-
nommierten Baupreis freuen, den der Landkreis Lichten-
fels gemeinsam mit der Sparkasse Coburg-Lichtenfels 
für herausragende Bauprojekte vergibt.

Seitens der Gemeinde Redwitz a.d.Rodach bedankte sich 
Bürgermeister Jürgen Gäblein im Rahmen der Veran-
staltung bei Johanna und Martin Wolfram für ihr großes 
Engagement und die herausragende Leistung bei der Sa-
nierung des historischen Gebäudes. Gleichzeitig hob er 
die besondere Bedeutung des Alten Pfarrhauses für den 
Ortsteil Obristfeld hervor.

GOLDENER AMMONIT FÜR 
JOHANNA UND MARTIN WOLFRAM 
AUS OBRISTFELD

Es ist eine große Bereicherung für die Gemeinde, ins-
besondere für den Ortsteil Obristfeld, dass dieses orts-
bildprägende Schmuckstück erhalten werden konnte und 
nun wieder mit Leben erfüllt ist und in neuem Glanz er-
strahlt.

EIN GROSSES DANKESCHÖN 
AN UNSEREN WINTERDIENST

Ein herzliches Dankeschön an den Winterdienst unseres 
Bauhofes für den unermüdlichen Einsatz bei Schnee und 
Eis, oft in den frühen Morgenstunden, mehrfach täg-
lich, an Wochenenden und unter schwierigen Bedingun-
gen – diese wichtige Arbeit für die Sicherheit in unserer 
Gemeinde verdient großen Respekt, Anerkennung und 
Wertschätzung. Mit viel Engagement, Konzentration und 
Verantwortungsbewusstsein sorgen unsere Mitarbeiter 
dafür, dass Straßen und Wege im gesamten Gemeinde-
gebiet möglichst sicher bleiben. 

Wir bitten daher um Verständnis, Unterstützung und ei-
nen wertschätzenden Umgang – denn der Winter gehört 
dazu, und ohne diesen Einsatz wäre vieles nicht möglich.



14



MARKT
MARKTGR AITZ

Öffentliche Badezeiten 
Mittwoch 	   9.00 - 11.00 Uhr Frauenschwimmen
Donnerstag	 17.00 - 18.30 Uhr Kinder & Eltern
		  19.00 - 20.00 Uhr Aquajogging
		  20.00 - 22.00 Uhr Schwimmen für alle

LEHRSCHWIMMBAD MARKTGRAITZ

Eintritt: 
Erwachsene 2 €
Kinder 1 €

BERICHT AUS DER GEMEINDERATSSITZUNG 
 
Die letzte Gemeinderatssitzung stand ganz im Zeichen 
zweier zentraler Themen: der weitere Fortschritt unseres 
Dorfladens sowie die Planung des diesjährigen Kinder-
faschings. Beide Punkte wurden intensiv besprochen und 
werden auf den folgenden Seiten dieses Gemeindeblatts 
vorgestellt. 
Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war zudem die 
Neugestaltung unseres Marktplatzes, bei der es aktuell um 
grundlegende Weichenstellungen für das weitere Vorgehen 
geht.  
Die Planung zur Neugestaltung unseres Marktplatzes ha-
ben wir bereits mehrfach vorgestellt und im Gemeindeblatt 
veröffentlicht. Auf Grundlage der Kostenschätzung des 
beauftragten Ingenieurbüros wurde eine Förderung be-
antragt – mit Erfolg: Wir haben eine Förderzusage in Höhe 
von 300.000 € erhalten. 
 
Inzwischen liegen uns jedoch auch die Angebote für die 
Umsetzung der Maßnahme vor. Leider zeigen diese, dass 
die tatsächlichen Kosten deutlich von der ursprünglichen 
Kostenschätzung abweichen. Die Differenz ist so groß, 
dass wir die Situation nun sorgfältig neu bewerten müs-
sen. 
 
In der kommenden Sitzung werden wir daher entschieden, 
ob die vorliegenden Angebote bestätigt werden können 
oder die Planung angepasst wird. 
 
Im Zuge dessen prüfen wir auch, ob alternativ der Förder-
topf „Natürlicher Klimaschutz für Kommunen“ genutzt 
werden kann. Dies hätte eine Überarbeitung der Planung 
zur Folge und würde eine sehr grüne, kaum versiegelte 
Gestaltung des Marktplatzes ermöglichen – mit deutlich 
mehr Grünflächen und einem starken Fokus auf Klima- 
und Umweltschutz. 
 
Über das weitere Vorgehen und die damit verbundenen 
Entscheidungen wird in der nächsten Gemeinderatssitzung 
beraten und entschieden.  

Im Namen des Gemeinderates danke ich allen Beteiligten 
für ihr großes Engagement und das konstruktive Mitein-
ander. 

Für die kommenden Wochen wünsche ich allen Graat-
zerinnen und Graatzern eine fröhliche, bunte und unbe-
schwerte närrische Zeit – bleibt gesund und gut gelaunt! 
 
Herzliche Grüße 
Georg (Jochen) Partheymüller
1. Bürgermeister Markt Marktgraitz
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GEMEINDERATSSITZUNG
02. MÄRZ 2026
UM 19.00 UHR 

RATHAUS MARKTGRAITZ



MARKT
MARKTGR AITZ

WEGEN DES WINTERDIENSTS

In den Wintermonaten darf in der 

STEINACHSTRASSE NUR RECHTS 
(Fahrtrichtung Paletten Holzhandlung) und in der 

JOHANNESSTRASSE GAR NICHT 
geparkt werden!

DORFLADEN & CAFÉ: DER ENDSPURT HAT BEGONNEN 
 
Im Dorfladen tut sich richtig viel – und zwar sichtbar!
 
Die Malerarbeiten sind abgeschlossen, das Café wird 
Schritt für Schritt eingerichtet und auch die Regale 
haben inzwischen ihren finalen Platz gefunden. 
Jetzt nimmt alles Gestalt an und man kann schon gut 
erahnen, wie gemütlich und lebendig es hier bald sein 
wird. 
Aktuell warten wir noch auf die Kühltheken. Wenn der 
derzeit versprochene Liefertermin eingehalten wird, 
können wir sehr wahrscheinlich noch vor der Kommu-
nalwahl eröffnen. Das wäre ein großer Meilenstein für 
unsere Gemeinde. 
Dass wir jetzt so weit sind, ist kein Zufall. Möglich wird 
das alles nur durch ein starkes Team im Hintergrund, 
das seit rund einem halben Jahr Ideen sammelt, plant, 
organisiert und anpackt. Der Kopf dieses Teams ist Na-
dine Huss. Sie ist die Geschäftsführerin unseres Ladens 
„Frohnatur“ und des Cafés „Flow“. Unterstützt wird sie 
von motivierten jungen und jung gebliebenen Damen, 
die mit ihren ganz unterschiedlichen Erfahrungen und 
Lebenssituationen den Dorfladen bereichern und mit 
Leben füllen werden. 
Das Foto links zeigt einen Teil unserer Mannschaft, die 
bereits in den Startlöchern steht und nur darauf wartet, 
endlich loslegen zu dürfen. 
 
Zum Loslegen gehört allerdings auch, dass nun alle 
Zeichnerinnen und Zeichner ihren Teil zum Projekt bei-
tragen: In den kommenden Wochen wird das Geld aus 
den Anteilszeichnungen eingezogen. Damit steht dann 
das notwendige Startkapital für die ersten Lebensmittel-
bestellungen zur Verfügung.
 
Wir befinden uns damit tatsächlich im Endspurt eines 
zeitintensiven und manchmal auch langwierigen Prozes-
ses. 
Aber wie so oft gilt: Ende gut, alles gut.Es hat sich 
gelohnt – und wir freuen uns schon jetzt auf die erste 
gemeinsame Tasse Kaffee mit euch. 

NADINE HUSS
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Spannende Themen zum Jahreswechsel! 
        Februar 2026 

Jährliche Informationsveranstaltung für Allianz-Gemeinderäte 
 

Am 17. Dezember 2025 fand in der Domäne Sonnefeld die 3. 
Informationsveranstaltung für Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäte der ILE Allianz B303+ statt – und wir blicken auf ei-
nen ebenso informativen wie inspirierenden Abend zurück! 
Neben der Vorstellung des neu zusammengesetzten Allianz-
Teams standen spannende Einblicke in aktuelle ILE-Projekte, 
zukünftige Aufgaben sowie Entwicklungen in der Schwammre-
gion auf dem Programm. Den feierlichen Rahmen bildeten 
die Grußworte des 1. Vorsitzenden Michael Keilich sowie 
des Vertreters des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfran-

ken, Tobias Alt, die die Bedeutung der interkommunalen Zusammenarbeit hervorhoben. Wir bedanken uns recht herz-
lich für die rege Teilnahme und das große Interesse der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, das einmal mehr zeigt, 
wie engagiert die Mitgliedskommunen die Weiterentwicklung unserer Region unterstützen. 
 
 
Gelebte Demokratie an den Allianz-Grundschulen 

Der Demokratieworkshop, den die Allianz B303+ in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Verein Politik zum Anfassen e.V. an 
sechs Grundschulen im Allianzgebiet durchgeführt hat, war ein 
voller Erfolg. Im Rahmen des Projekts „Kinderrat“ schlüpften 
Viertklässlerinnen und Viertklässler in die Rolle von Ratsmitglie-
dern und erlebten hautnah, wie Politik vor Ort funktioniert. Sie 
diskutierten Themen aus ihrem eigenen Alltag, entwickelten kre-
ative Ideen zur Verbesserung ihrer Lebenswelt und fassten ge-
meinsam Beschlüsse. Dabei übten die Kinder essenzielle demo-
kratische Kompetenzen wie Argumentieren, Zuhören, Kompro-
missfindung und Verantwortungsübernahme. Auch wurde deut-
lich: manche Aufgaben und Probleme machen nicht an der Ge-
meindegrenze Halt. Projekte wie dieses festigten eine Kultur des 
respektvollen Miteinanders, binden Grundschulkinder aktiv in 
die Gestaltung ihrer Lebenswelt ein und legen so den Grundstein für mündige Bürgerinnen und Bürger von morgen. 
Wir freuen uns, dass der Workshop so gut angenommen wurde, und bedanken uns recht herzlich bei allen beteiligten 
Schulen für ihr Engagement, beim Verein Politik zum Anfassen e.V. für die gute Zusammenarbeit und bei der Partner-
schaft für Demokratie im Landkreis Coburg für die Unterstützung. 

 

Bei Fragen und Anregungen können Sie jederzeit das ILE-Management kontaktieren, per E-Mail: info@allianz-
b303plus.de, per Telefon unter: 09562 4006 150 oder 0155 69060058 oder persönlich im Rathaus der Gemeinde Son-
nefeld. 
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Mit kombinierter Strategie zum Schutz vor Starkregen in Großheirath 

Großheirath/Rossach – Die Gemeinde Großheirath wurde 2024 mehrmals massiv durch Starkregenereignisse in 
Mitleidenschaft gezogen. Innerhalb kurzer Zeit fielen große Regenmengen auf bereits gesättigte Böden. Beson-
ders betroffen waren der Kernort und der Ortsteil Rossach. Überlastete Gräben im Ortsbereich und Hangwasser 
aus den Außenbereichen beschädigten Infrastruktur und sorgten für vollgelaufene Keller und Wohngebäude.  

Während Aufräumarbeiten nach der ersten Sturzflut noch lie-
fen, kam es bereits am darauffolgenden Tag zu einem weiteren 
Unwetter mit erneuten Schäden. Die Ereignisse machten den 
dringlichen Handlungsbedarf deutlich.  

Nach längerer Wartezeit konnte die Kommune ein gefördertes 
Sturzflutrisikomanagement beauftragen. Das Ingenieurbüro 
Mannax analysiert hierfür seit einigen Monaten die Einzugsge-
biete, modelliert Starkregenszenarien und entwickelt mögliche 
Schutzmaßnahmen. 

Zentral trifft dezentral 

Ein 100-prozentiger Schutz vor Starkregen ist nicht möglich. Die Gemeinde Großheirath setzt deshalb auf die stra-
tegische Kombination von Sturzflutrisikomanagement und Schwammregion, um das Risiko von Schäden zu mini-
mieren und Ortschaften zu schützen. 

1. Zentrale Maßnahmen (Ansatz Sturzflutrisikomanagement) sind meist technischer Natur und fangen 
große Wassermengen kurz vor den Ortschaften ab, etwa durch Regenrückhaltebecken. 

2. Dezentrale Maßnahmen (Ansatz Schwammregion) halten das Wasser in der Fläche zurück, bremsen und 
verzögern es weit oben im Einzugsgebiet, bevor es sich sammelt (z.B. durch angehobene Feldwege, 
Kleinstrückhalte).  

Um beide Ansätze sinnvoll miteinander zu verbinden und bisherige Erkenntnisse einfließen zu lassen, fand vor 
einigen Wochen eine Begehung vor Ort statt. Dabei diskutierten Jagdvorstände, Bürgermeister, das Ingenieurbüro 
Mannax, das Amt für Ländliche Entwicklung und die Projektbegleitung der Schwammregion über mögliche Stand-
orte für Maßnahmen im Gelände. Der Austausch stellt sicher, dass technischer und naturnaher Starkregenschutz 
Hand in Hand gehen. 

Haben Sie Fragen oder Anregungen zur Schwammregion? 

Allianz B303+ e.V.  
Telefon: 09562 4006 149  
E-Mail: felix.mann@allianz-b303plus.de  
www.allianz-b303plus.de 
 

Erfahren Sie mehr über unsere Schwamm-
region in unserem Kurzfilm unter: 

 
https://allianz-b303plus.de/ 

schwammregion/ 

 

Gemeinsame Analyse: Die Projektbeteiligten 
begutachten die Einzugsgebiete für mögliche 

Maßnahmen im Gelände. 
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Sei auch du dabei!!!!!

Übungstermine unserer Feuerwehren:

Redwitz a.d.Rodach und Obristfeld:

02.02.  Übung UVV
10.02.  Lehrgang Türöffnung
23.02.  Wartungstag Obristfeld
24.02.  Wartungstag

Unterlangenstadt, Trainau  und Mannsgereuth:

jeden 1. Freitag im Monat ab 19.00 UhrRodach-Apotheke
Bahnhofstraße 56
96257 Redwitz a. d. Rodach

Jetzt gleich Termin vereinbaren!

Über den QR-Code , vor Ort  
oder telefonisch (09574/8569)

Ab- und Zunehmen
Was hat Abnehmen 
mit Genetik zu tun?

Ernährung & Nährstoffe
Wie viel & was genau

braucht Ihr Körper?

Medikamentenwirkung
Wie wirken Medikamente 

aufgrund Ihrer Gene?

Mit nur einer Speichelprobe erhalten Sie Einblicke in Ihre genetische Vor- 
aussetzung und damit in die persönlichen Bedürfnisse Ihres Körpers.

Wir legen großen Wert auf persönliche Beratung. Deshalb sind
die DNA Analysen von made for me bewusst nur in ausgewählten 
Apotheken erhältlich. Das pharmazeutische Fachpersonal unserer 
Apotheke ist speziell geschult. Sie können sich direkt vor Ort informieren 
und Ihre Fragen bei uns in der Rodach-Apotheke beantworten lassen.

DNA-Analysen
Jetzt neu in der Rodach-Apotheke.



BLAULICHT-
NACHRICHTEN

Sei auch du dabei!!!!!

Übungstermine unserer Feuerwehren:

Redwitz a.d.Rodach und Obristfeld:

02.02.  Übung UVV
10.02.  Lehrgang Türöffnung
23.02.  Wartungstag Obristfeld
24.02.  Wartungstag

Unterlangenstadt, Trainau  und Mannsgereuth:

jeden 1. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr

ERSTE-HILFE-KURS

NOTRUFTAFEL

Polizei   		               110
Feuerwehr/Rettungsstelle     	  		             112
BRK Rettungsleitstelle/
Ärztlicher Bereitschaftsdienst    	       116 117  
Giftnotrufzentrale 
Nürnberg		     			      0911/3982451
München		          		           089/19240
Fachberatungsstelle 
Frauennotruf       			        09561/90155
Frauenhaus                                   09561/861796

Am 07. März 2026 findet bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Mannsgereuth ein Erste-Hilfe-Kurs statt, der auch von 
Nichtmitgliedern besucht werden kann. 

Für Nichtmitglieder beträgt die Kursgebühr 65 €. Der 
Kurs berechtigt zum Erwerb einer Fahrerlaubnis und hat 
Gültigkeit für die Tätigkeit als Ersthelfer in Betrieben. Für 
alle aktiven Mitglieder der Feuerwehr ist dieser Kurs kos-
tenlos. Anmeldungen nimmt Kommandant Gerd Riedel 
unter der Tel.Nr. 09264/995750 entgegen.

Am zweiten Januarsamstag sammelten die Jugendlichen 
der Feuerwehr Redwitz wieder die Christbäume in Red-
witz und allen Ortsteilen ein, um sie am Nachmittag auf 
dem Gelände des FC Redwitz zu verbrennen. Es wurden 
ca. 200 Bäume eingesammelt. Hierfür vielen Dank an alle 
Unterstützer, die sich eine Marke gekauft haben und da-
mit die Arbeit unserer Jugendfeuerwehr fördern.

CHRISTBAUM-SAMMELAKTION

Um eine kleine Stärkung kümmerten sich unsere  
Kommandanten und einige Aktive.
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KINDER &
JUGEND

Tag der Offenen Tür und Informationen zum Übertritt an  
Gymnasium Burgkunstadt am Samstag, 21.März 2026

Das Gymnasium Burgkunstadt öffnet am Samstag, den 
21. März 2026, um 9 Uhr seine Türen und lädt alle Viert-
klässler und deren Eltern zum großen Informationstag 
rund um den Übertritt von der Grundschule an das Gym-
nasium ein. An diesem „Tag der offenen Tür“ darf man 
sich vor Ort ein Bild von einer lebendigen Schule ma-
chen, bei der sich auch alle Teile der Schulfamilie vor-
stellen werden.

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr mit der Begrüßung 
in der Aula der Schule. Dort findet ab 9:15 Uhr eine erste 
Information der Eltern statt, bei der neben dem breit ge-
fächerten Bildungsangebot und den Besonderheiten des 
Gymnasiums Burgkunstadt auch das Konzept des sanf-
ten Übergangs an die weiterführende Schule vorgestellt 
wird.

Parallel dazu werden die Kinder von ihren zukünftigen 
Mitschülerinnen und Mitschülern sowie Lehrkräften in 
kleinen Gruppen durch das Schulhaus geführt und kön-
nen danach bei einer Schulrallye viele verschiedene 
Unterrichtsfächer und Aktivitäten am Gymnasium Burg-
kunstadt kennenlernen.

Ab 10.30 Uhr können sich auch die Eltern an der Schul-
rallye beteiligen oder sich im Elternkaffee zum Gespräch 
mit Lehrkräften der Schule treffen. Die Veranstaltung en-
det um 12:00 Uhr.

Das Gymnasium Burgkunstadt freut sich auf Ihre Kinder 
und Ihr Kommen!
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VEREINE &
VERBÄNDE
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Badgasse 5 | 96215 Lichtenfels | Tel. 09571 75 95 23 | flieger-optik.de  

Di, Do, Fr: 9.00 – 13.00 Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr | Mi & Sa: 9.00 – 13.00 Uhr | Montag geschlossen

BETRIEBSFERIEN: Vom 07.01. bis 28.02.2026 
bleibt unser Restaurant geschlossen. 
Wir nutzen die Zeit, um neue Energie zu tanken und
uns kreativ für Sie vorzubereiten.

0176-10002208
www.zummundschenk.de
otto@zummundschenk.de

Kirchberg 24
96257 Redwitz a.d.Rodach

Anfragen für Feierlichkeiten 2026 
(Hochzeit, Konfirmation, Jubiläum etc.) nehmen wir
auch während der Betriebsferien gerne entgegen.
Sichern Sie sich jetzt Ihren Wunschtermin.

INFO
WICHTIGE



FAMILIEN-
NACHRICHTEN

Liebe Nachbarn, Bekannte und Vereine
Anlässlich meines Geburtstages bitte ich von Be-

suchen und Geschenken abzusehen.  
Vielen Dank für Euer Verständnis

Willi Bülling, Mannsgereuth

Meinen Geburtstag am 06.02.2026 möchte ich nur 
im Kreise meiner Familie feiern. Ich bitte desshalb 
von Besuchen und Geschenken, auch nachträglich, 
abzusehen.

Vielen Dank
Gerda Bierbach, Unterlangenstadt

Liebe Freunde, Bekannte und Vereine!

Anlässlich unseres Geburtstages bitten wir von 
Besuchen und Geschenken, auch nachträglich, 
abzusehen.

Vielen Dank
Margit Trinkwalter und Marika Jakob

Marktgraitz
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Evang.-luth. Kirchengemeinde
REDWITZ UND OBRISTFELD

Sonntag, 01.02.2026
09:30 Uhr	 Gottesdienst mit Abendmahl in Redwitz

Sonntag, 08.02.2026
09:30 Uhr	 Gottesdienst in Obristfeld
18:00 Uhr	 LOGO Gottesdienst im Gemeindehaus 
	 in Redwitz

Sonntag, 15.02.2026
09:30 Uhr	 Gottesdienst in Unterlangenstadt

Sonntag, 22.02.2026
09:30 Uhr	 Gottesdienst in Redwitz

Die Sonntagskinder treffen sich zweiwöchentlich sonn-
tags um 10.00 Uhr im Gemeindehaus.

Die Jungschar trifft sich freitags um 17.45 Uhr im Ge-
meindehaus, bitte Aushang im Schaukasten beachten.

Bitte beachten Sie die zusätzlich Veröffentlichungen in 
der Presse und unter www.redwitz-evangelisch.de.

Evang.-luth. Kirchengemeinde
SCHMÖLZ

Sonntag, 01.02.2026
0945 Uhr	 Gottesdienst in Schmölz

Sonntag, 08.02.2026
09.45 Uhr	 Gottesdienst in Schmölz mit Abendmahl
18:00 Uhr	 "All you need is love" Orgelkonzert zum
	 Valentinstag, St. Laurentius Pfarrkirche

Sonntag, 15.02.2026
09:45 Uhr	 Gottesdienst in Schmölz

Sonntag, 22.02.2026
18:30 Uhr	 Gottesdienst mit Gospelchor in Schmölz

Sonntag, 01.03.2026
09:45 Uhr	 Gottesdienst in Schmölz mit Abendmahl
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Katholisches Pfarramt
MARKTGRAITZ

Sonntag, 01.02.2026
19:00 Uhr	 Eucharistiefeier (Pfr. Thielscher) Lichtmess 
	 mit Kerzensegnung und Blasiussegen
	 ++ Renate u. Werner Eberwein

Dienstag, 03.02.2026
18:00 Uhr	 1. Lourdes-Novene

Mittwoch, 04.02.2026
18:00 Uhr	 2. Lourdes-Novene

Donnerstag, 05.02.2026
18:00 Uhr	 3. Lourdes-Novene

Freitag, 06.02.2026
18:00 Uhr	 4. Lourdes-Novene

Samstag, 07.02.2026
18:00 Uhr	 5. Lourdes-Novene

Sonntag, 08.02.2026
09:00 Uhr	 Eucharistiefeier, anschl. Lourdes-Novene

Montag, 09.02.2026
18:00 Uhr	 7. Lourdes-Novene

Dienstag, 10.02.2026
18:00 Uhr	 8. LourdesNovene

Mittwoch, 11.02.2026
18:00 Uhr	 Abschluss der Lourdes-Novene

Samstag, 14.02.2026
14:00 Uhr	 Taufe von Lorenz König u. Ophelia Geßlein

Sonntag, 15.02.2026
09:00 Uhr	 Eucharistiefeier

Mittwoch, 18.02.2026
10:15 Uhr	 Kindergottesdienst mit Aschesegnung zum 
	 Beginn der Fastenzeit, mit dem Kindergarten
18:30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier mit Ascheauflegung

Sonntag, 22.02.2026
09:00 Uhr	 Pfarrmesse

Dienstag, 24.02.2026
18:00 Uhr	 Kreuzwegandacht
18:30 Uhr	 Eucharistiefeier

Mittwoch, 25.02.2026
16:30 Uhr	 Eucharistiefeier im Pflegeheim Marktgraitz

Kath. Kuratie „St. Michael“
REDWITZ A.D. RODACH

Mittwoch, 04.02.2026
18:00 Uhr	 Eucharistiefeier Weggottesdienst mit den  
	 Kommunionkindern

Sonntag, 08.02.2026
10:30 Uhr	 Eucharistiefeier

Sonntag, 15.02.2026
10:30 Uhr	 Pfarrmesse

Mittwoch, 18.02.2026
10:30 Uhr	 Familiengottesdienst zum Beginn der Fasten- 
	 zeit mit Auflegung des Aschekreuzes

Freitag, 20.02.2026
10:00 Uhr	 Wort-Gottes-Feier zum Beginn der Fasten- 
	 zeit mit Auflegung des Aschekreuzes im 
	 AWO-Seniorenzentrum

Samstag, 21.02.2026
18:00 Uhr	 Eucharistiefeier

Sonntag, 22.02.2026
10:30 Uhr	 Eucharisteifeier
	 ++ Reinhold Engelhardt z. Jhg, sowie Eltern 
	 und Geschwister

Freitag, 27.02.2026
18:30 Uhr	 Eucharistiefeier in Unterlangenstadt

Samstag, 28.02.2026
18:00 Uhr	 Eucharistiefeier
	 ++ Peter u. Elisabeth Klemens
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TERMINE IM FEBRUAR

So
01.02.

18.00 Uhr, JHV TV Marktgraitz e.V., Gasthaus 
Zum Goldenen Lamm

Mo
02.02.

19.00 Uhr, Sitzung des Gemeinderates der 
Marktgemeinde Marktgraitz, Rathaus Markt-
graitz

Mi
04.02.

19.00 Uhr, Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Redwitz a.d.Rodach, Rathaus Redwitz 
a.d.Rodach

Fr
06.02.

18.30 Uhr, JHV FF Mannsgereuth, Feuerwehr-
gerätehaus

Sa
07.02.

14.00 Uhr, 19. Schnauzturnier des Wanderclub 
Redwitz e.V., Pizzeria "Am Markt"

15.00 Uhr, Winterwanderung FF Mannsgereuth

So
08.02.

14.00 Uhr, Kinderfasching Marktgraitz, Pfarr-
zentrum Marktgraitz

Mi
11.02.

14.30 Uhr, ökumenischer Seniorennachmittag 
"Faschingsstunde", ev. Gemeindehaus

Sa
14.02.

14.00 Uhr, Kinderfasching FF Mannsgereuth, 
Feuerwehrgerätehaus

14.00 Uhr, Kinderfasching Unterlangenstadt, 
Frauenkreis & OGV Unterlangenstadt, Gemein-
schaftsraum
19.00 Uhr, FC-Turnhallenfasching "Love Sto-
ries: Film & Märchen", Schulturnhalle ABS

Di
17.02.

14.00 Uhr, Kinderfasching, SPD Ortsverein 
Redwitz, Schulturnhalle ABS

Do
19.02.

19.00 Uhr, JHV Unabhängige Bürger Redwitz, 
Bürgerhaus Redwitz

Fr
20.02.

19.00 Uhr, Generalversammlung Wanderclub 
Redwitz e.V., Bürgerhaus Redwitz

So
22.02.

14.00 Uhr, Reisebericht "Gotland", 60Plus, 
Pfarrzentrum Marktgraitz

Mo
23.02.

19.00 Uhr, 14. Schnauzturnier der Siedlerge-
meinschaft Redwitz a.d.Rodach, FC-Sportheim

Mi
25.02.

19.00 Uhr, Vortrag "Der alternde Garten", OGV 
Redwitz e.V., Bürgerhaus Redwitz

Do
26.02.

14.30 Uhr, VdK-Kaffeerunde, Bürgerhaus Red-
witz

Sa
28.02.

Wanderung OGV Marktgraitz

PRÄZISIONFÜRELEKTRONIK

WERKZEUGE FÜR 
KUNSTSTOFFTEILE

WERKZEUGmacher
Bauen die Welt, 
die du benutzt!
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SCHÖNE

 VERPACKUNG


